
Informationen der VRK-Lebensversicherung 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage 
 
Die HUK-COBURG Asset Management GmbH (HAM) ist als Vermögensverwalterin mit der Durchführung sämtlicher Kapi-
talanlagetätigkeiten für die HUK-COBURG-Lebensversicherung AG tätig. Diese ist institutioneller Anleger von Anlagen in 
Aktien börsennotierter Gesellschaften am geregelten Markt. Die Beauftragung der Vermögensverwaltung erfolgte ohne 
Vorbehalt der Ausübung von Stimmrechten oder sonstiger Mitwirkungsrechte der Anleger. 
 
Die Aktionärsrechte werden grundsätzlich im besten Interesse der Kunden unabhängig und insbesondere im Rahmen 
ihrer Anlagestrategie ausgeübt. Die Stimmrechtsabgabe folgt unter Berücksichtigung von eigenen Einschätzungen, Infor-
mationen, die die HUK-COBURG Asset Management GmbH von der Lagerstelle und Dritten erhält, oder aus der Presse 
erfährt. Allerdings wird das Stimmrecht aufgrund geringer Anteile der Portfolios am Grundkapital der investierten Aktien-
gesellschaften nicht immer ausgeübt. Die laufende Überwachung der investierten Aktien erfolgt durch die HUK-COBURG 
Asset Management GmbH unter Zuhilfenahme externer Research- und Analysepartner. Ein Meinungsaustausch im Sinne 
von Gesprächen, Sitzungen oder Meetings mit den Gesellschaftsorganen und den Interessenvertretern der Portfolioge-
sellschaften ist nicht vorgesehen. Eine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären findet nur auf Basis bestehender Bevoll-
mächtigungen der HUK-COBURG Asset Management GmbH von anderen Gesellschaften des HUK-COBURG Konzerns 
statt. Um Interessenkonflikte zu vermeiden beziehungsweise angemessen zu behandeln, sind in der HUK-COBURG Asset 
Management GmbH entsprechende organisatorische Maßnahmen etabliert. 
 
Die HUK-COBURG als Muttergesellschaft der HAM ist berichtspflichtig im Rahmen der nichtfinanziellen Erklärung nach § 
289b und § 315b HGB. 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
 
Im Rahmen des nachhaltigen Anlagemanagements wurden für den HUKCOBURG-Konzern im Bereich Aktien und Renten 
für die Neuanlagen der Kapitalanlagen qualitative Auswahlkriterien als Zielvorgaben für nachhaltige Investitionen fest-
gelegt. Dabei werden, neben einer sicheren und rentierlichen Anlage für Kunden, auch ethische, soziale und ökologische 
Gesichtspunkte berücksichtigt.

Die HUK-COBURG Versicherungsruppe ist 2021 den Nachhaltigkeitsinitiativen Principles of Responsible Investment (PRI) 
und Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) beigetreten. Diese durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Initia-
tiven verfolgen unter anderem das Ziel mittels klimafreundlicher Investmentprozesse zur Erreichung der Ziele des Pariser 
Klimaabkommens beizutragen. Für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C muss der Ausstoß an CO2-Emissionen 
deutlich reduziert werden. Dabei ist der Energiesektor sehr wichtig, da die Erzeugung von grüner Energie die Voraus-
setzung für die klimafreundliche Transformation anderer Branchen (z. B. Verkehr) ist. Da der Kraftwerkskohlesektor für 
zwei Drittel der weltweiten Emissionen aus dem Energiesektor verantwortlich ist, unterstützen wir aktiv den Ausstieg 
aus der kohlebasierten Energiewirtschaft bis spätestens 2030 in der Europäischen Union und in OECD Ländern sowie bis 
spätestens 2040 in allen anderen Ländern. Daher schließt die Gruppe bereits heute Investments in börsennotierte Aktien 
und Anleihen von Unternehmen aus, die mehr als 30 Prozent ihrer Umsätze durch die Förderung bzw. Verstromung der 
Kraftwerkskohle erzielen.1 Bei der Konzern-Tochtergesellschaft „Versicherer im Raum der Kirchen“ (VRK) erfolgt der 
Ausschluss bereits für Unternehmen, die mehr als 15 Prozent ihrer Umsätze durch die Verstromung von Kraftwerkskohle 
erzielen. Diese Umsatzgrenzen werden zukünftig im Einklang mit den Ausstiegszielen schrittweise reduziert.

Auch im Segment Infrastruktur werden keine Investments getätigt, die sich am Neubau und Betrieb neuer Kohlekraft-
werke und deren Infrastruktur beteiligen. Nach 2030 in der Europäischen Union und in OECD Ländern und nach 2040 
in allen anderen Ländern ist der Erwerb von Kohleinfrastruktur nur zum Ziel der Umwandlung in grüne Energie bzw. der 
Umsetzung von Dekarbonisierungsplänen möglich.

Durch die Fokussierung auf das Kundensegment der privaten Haushalte wurden und werden im Versicherungsgeschäft 
keine Kohlekraftwerke oder Kohleminen versichert. 
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Im Rahmen ihrer Kapitalanlagenentscheidungen verwendet die HAM qualitative Auswahlkriterien als Zielvorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionen. Dabei werden in der Richtlinie „Kapitalanlagen“ Grenzwerte 
festgesetzt die einen Ausschluss bestimmter Investitionen bewirken.

Somit werden grundsätzlich Anlagen in Unternehmen ausgeschlossen, die 

• Antipersonenlandminen oder Waffen und Munition, 
die ähnlich funktionieren, herstellen

• Atomwaffen o. ä. herstellen
• Waffensysteme für Streumunition herstellen
• eine rote Flagge (MSCI Systematik) haben, d. h. es 

liegen schwere Verstöße im Bereich Kinderarbeit vor
• mehr als 10 % des Umsatzes mit Glücksspielen machen
• mehr als 3 % Umsatz mit Erwachsenenunterhaltung machen
• mehr als 10 % des Umsatzes mit Tabakwaren machen
• deren Unterbranchenschnitt der CO2-Intensität schlechter ist als 

der Schnitt des MSCI World und eine schlechtere CO2-Intensität
 
(Scope 1 + 2) als ihr Unterbranchenschnitt haben und im schlechtesten und eine schlechtere CO2-Intensität (Scope 1) 
für Infrastruktur müssen entweder die Equator Principles für Anlagen in Infrastruktur eingehalten werden oder es muss – 
sofern der Anlagegegenstand sich in einem designierten Land befindet – eine Verpflichtung zur Einhaltung der jeweiligen 
Umwelt- und Sozialgesetze vorliegen.

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik (Angaben nach Artikel 5 der 
Offenlegungsverordnung (EU-Verordnung 2019/2088))
 
Die Vergütungspolitik der HUK-COBURG Versicherungsgruppe dient über alle Hierarchieebenen der Sicherstellung ange-
messener, transparenter, nachhaltiger und mit der Geschäfts- und Risikomanagementstrategie des Konzerns im Einklang 
stehender Vergütungsstrukturen.

Die Vergütungspolitik und die Vergütungspraktiken sind angepasst an das Risikoprofil, die Risikomanagementpraktiken 
sowie an die langfristigen Interessen und Leistungen des Unternehmens und der Versicherungsgruppe als Ganzes.

Das Risikomanagementsystem bezieht Nachhaltigkeitsrisiken mit ein, indem Methoden und Verfahren zur Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung, Überwachung und Berichterstattung der Nachhaltigkeitsrisiken implementiert und in regelmäßi-
gen Abständen überprüft werden. Nachhaltigkeitsrisiken stellen dabei keine eigene Risikokategorie dar, sondern werden 
als Faktoren für verschiedene etablierte Risikokategorien angesehen.

Das Vergütungssystem der HUK-COBURG Versicherungsgruppe ist auf die Erreichung der in den Strategien des Unterneh-
mens niedergelegten Ziele ausgerichtet. Bei den jährlichen Zielvereinbarungen zu den variablen Vergütungsbestandteilen 
werden die Unternehmensstrategien berücksichtigt und bei passenden Zielen in die Zielvorgaben integriert.

Bei den selbständigen Vermittlern der HUK-COBURG Versicherungsgruppe fällt die Vergütung für die Vermittlung von Ver-
sicherungen nicht unterschiedlich aus, je nachdem, ob das empfohlene Versicherungsanlageprodukt Nachhaltigkeitsrisiken 
berücksichtigt oder nicht.
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